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Frau
Verena Meiwald

Anfrage der Fraktion DIE LINKE zum Thema Bestand an Straßen und Wegen im Landkreis

Sehr geehrte Frau Meiwald,

lhre Fragen beantworte ich wie folgt:

1. Gibt es ein zentrales, amtliches und öffentlich zugängliches Verzeichnis aller öffentlich
genutzten straßen und wege im Landkreis, in dem insbesondere auch alle wander-, Reit-

und Radwege erfasst sind und wo ist es zu finden?

Es gibt für die unterschiedlichen Straßenklassen Bestandsvezeichnisse. Für Bundes-,

Staais-, Kreisstraßen und Radschnellverbindungen werden Bestandsverzeichnisse vom

Landesamt für Straßenbau und Verkehr geführt.

Für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen, zu diesen gehören

o die öffentlichen Feld- und Waldwege,
. die beschränK öffentlichen Wege und Plätze (u. a. Wanderwege und Geh- und

Radwege) sowie
. Eigentümerwege, die unwiderruflich einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind,

werden die Bestandsverzeichnisse von den Gemeinden als zuständige Straßenbaubehörde
geführt.

2. Wenn nicht:

. Warum nicht?

. Gibt es Pläne, ein solches Verzeichnis anzulegen?

. Gibt es Alternativen, die diese Aufgabe bereits hinreichend erfüllen und amtlich anerkannt
sind und wo sind diese öffentlich zugänglich?
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Das Sächsische Straßengesetz (SächsStrG) $ 4 bildet die Grundlage für das Führen von
Straßenverzeichnissen und Straßennummern für klassifizierte Straßen. Die Verordnung des
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr regelt u. a. den Inhalt der
Verzeichnisse und die Einsichtnahme in diese. In $ 8 der Verordnung heißt es dazu: ,,Wer ein
berechtigtes Interesse nachweist, kann das Straßen- und Bestandsvezeichnis einsehen ...".

3. Hat das Landralsamt eine Übersicht, welche Straßen, Wege und Plätze in den
Bestandsvezeichnissen gemäß $ 54 SächsStrG der Gemeinden des Landkreises erfasst
sind?

Die Gemeinden haben alle öffentlichen Straßen und Wege im Gemeindegebiet in einem
Übersichtslageplan einzutragen.

Der Landkreis als untere Straßenaufsichtsbehörde soll über Eintragungen bzw. Anderungen
der Bestandsverzeichnisse informiert werden.

Welche zurzeit öffentlich genutzten Straßen, Wege und Plätze insbesondere auch Wander-,
Reit- und Radwege von denen das Landratsamt und die Kreiswander- und Radwegewarte
Kenntnis haben, sind nicht in den Bestandsvezeichnissen gemäß S 54 Sächsstrc erfasst?

Dazu liegen uns keine Informationen vor.

Welche Position zur Verlängerung der Frist in $ 54 SächsStrG Absatz 3 Satz 2 hat der

Landrat?

Die Neufassung des S 54 SächsStrG erfüllt den Charakter einer Rechtsbereinigung. Durch die

Einführung der sog. ,,negativen Publizität" zum 1. Januar 2023 verlieren alle straßen, wege
und Plätzö ihren Siatus als öffentliche Straße im Sinne des $ 53 Absatz 1 Satz 1 SächsStrG,

wenn sie nicht bis zum Ablauf des 31 . Dezembet 2022 in ein Straßenbestandsverz eichnis

aufgenommen worden stnd.

Vor den Gemeinden steht nun die Aufgabe, die bis zum Ablauf der Frist des 31. Dezember

2020 eingegangenen Anträge auf Eintragung von Straßen, Wegen und Plätzen in das

Straßenböständsvezeichnis hinsichtlich der Öffentlichen Nutzung zu prÜfen und eine

Entscheidung zu treffen. Diese Aufgabe ist eine große Herausforderung für die

kreisangehörigen Gemeinden.
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